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Formular für landesverbandsübergreifende  

Vereinswechsel - Stichtag 15.07. 

   Absendender Verein: 
 

 SRLV Baden-Württemberg   _________________________________  

 Geschäftsstelle 

 Im Troppel 57  _________________________________  
  

 71093 Weil im Schönbuch  ________________________________________    

 
  Zuständig:  ______________________________  
 Telefon: 07157 – 721 8440 
 Mobil: 0171-3719497  
 Telefax: 07157 – 721 8441 Telefon:  ______________________________  
 Mail: info@squash-bw.de  Telefax: _______________________   
 

 Hiermit beantragen wir die E-Mail:  ______________________________  
 Genehmigung eines Vereinswechsels 
  
 

 Spielerdaten (unbedingt vollständig):  Aufnehmender Verein: 
 
 Lizenznummer:   _______________________  Name:   __________________________________  
 
 Name:   ______________________________  vorgesehene Spielklasse:   ___________________  
 
 Vorname:   ____________________________  
 

 geboren am:   _________________________    Abgebender Verein und LV: 
 
 Staatsangehörigkeit:   ___________________  Name:   __________________________________  
 
 Straße:   ______________________________  Landesverband:   __________________________  
 
 PLZ, Wohnort:   ________________________  eingesetzt in Spielklasse:   ___________________  
 
 Telefon:   _____________________________  
 
 E-Mail:   ______________________________  
 
 

 Ranglistenplatz der Spielerin / des Spielers: 
 
 LV-/DSRV*-Rangliste:    
 
 LV-/DSRV-Jugendrangliste U19:   __________  
 
 LV-/DSRV-Jugendrangliste U17:   __________  
 
 LV-/DSRV-Jugendrangliste U15:   __________  
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 Mit Unterzeichnung dieses Formulars verpflichten wir uns, 
 
 1. die Spielregeln, Satzung und Ordnungen des DSRV sowie des zuständigen Landesverbandes, insbe-

sondere die Dopingbestimmungen, anzuerkennen; 
 
 2. Vereinswechsel oder Änderungen der persönlichen Spielerdaten sofort der spielleitenden Stelle unter 

Vorlage dieser Lizenz zu melden. 
 
 Wir sind darüber unterrichtet, dass der Spielerpass Eigentum des Landesverbandes ist und dass bei 

Zuwiderhandlungen gegen obige Bestimmungen die Spiellizenz eingezogen werden kann. 
 
 
 
 Datum:   _______________________ 
 
 
 
  _____________________________________   ________________________________________  
 Unterschrift Spieler/in Unterschrift aufnehmender Verein 
 

  
 
 
 
 
 

 Anlage: Durchschrift an: 
 

  ärztliches Attest (nur bei Jugendlichen)  abgebenden Verein 

  Spiellizenz mit der Nummer   ___________   DSQV e.V. Geschäftsstelle 

    abgebenden Landesverband 

  
 
 
 * =  nicht Zutreffendes bitte streichen 

  =  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

 Bitte nicht ausfüllen  -  nur für den Landesverband! 
 

 Eingangsstempel  
 

   Bearbeitet von:   ___________________________  
 

   Bearbeitet am:   ___________________________  
 

   Anlagen reklamiert am:   _____________________  
 

   Kostenbescheid erstellt am:   _________________  
 

   Lizenz versandt am:   _______________________  
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Erläuterungen zur Ausfüllung des Antragsformulars zur Erteilung einer Spielerlizenz 

 
Zur Vereinfachung der Beantragung eines Spielerpasses oder der Anmeldung eines Vereinswechsels wurde vom Deutschen Squash 

Verband in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden ein einheitliches Antragsformular entwickelt. Da die Spiel- oder 
Wettkampfordnungen der einzelnen Landesverbände nicht immer einheitlich gehalten sind, ist es möglich, dass einige der auf 
dem Antragsformular abgefragten Daten (z.B. amtliche Meldung bei Ausländern) in Ihrem Landesverband nicht benötigt werden. 
Einzelheiten hierzu regelt grundsätzlich die Liga- oder Wettkampfordnung Ihres Landesverbandes. Diese steht Ihnen auch gerne 
bei Rückfragen zur Verfügung. (Bayern: http://www.squash-in-bayern.de). 

Im folgenden erhalten Sie einige Erläuterungen, welche Sie bitte bei der Ausfüllung des Antragsformulars beachten wol len. 

 Tragen Sie hier bitte die vollständige postalische Anschrift des für Sie zuständigen Landesverbandes ein. 

 Geben Sie bitte Ihren Vereinsnamen sowie die postalische Anschrift an. Zusätzlich vermerken Sie bitte, welches Vereinsmitglied 

für die Beantragung der Lizenz zuständig ist und wie Ihr Mitglied tagsüber erreichbar ist. 

 Kreuzen Sie bitte die in Frage kommende Rubrik an. Sofern ein Feld mit einem * versehen ist, streichen Sie die nicht zutreffenden 

Angaben. 

 Die Daten des/der Spielers/Spielerin sind komplett anzugeben. Bei Beantragung einer Spiellizenz bleibt das Feld "Lizenznummer" 

frei; bei allen anderen Anträgen ist die Lizenznummer in jedem Fall anzugeben. 

 Dieses Feld ist nur bei einer Lizenzbeantragung für Ausländer auszufüllen. Sie können darauf verzichten, wenn im Spielbetrieb 

ihres Landesverbandes die sogenannte "A-5-Regelung" keine Gültigkeit hat. Hierüber informiert Sie gerne Ihr zuständiger 

Landesverband. In Hessen muss dieser Bereich nicht ausgefüllt werden.  Diese Rubrik ist von Ihnen nur bei Beantragung eines 

Vereinswechsels auszufüllen. Geben Sie in diesem Fall bitte die Spielklasse an, in welcher der/die Spieler/in voraussichtlich 
eingesetzt werden soll. 

 Bei Beantragung eines Vereinswechsels geben Sie hier bitte den Namen des abgebenden Vereins und des Landesverbands 

sowie die Spielklasse, in welcher der/die Spieler/in eingesetzt wurde, an. 

 Sofern der von Ihnen beantragte Vereinswechsel eine Kostenerstattung nach sich zieht (Einzelheiten hierzu regeln die 

Kostenerstattungsordnungen des DSRV, der DSL sowie ggf. der Landesverbände) geben Sie hier bitte die in Frage kommenden 

Ranglistenpositionen an. Als Grundlage für die Bewertung nach Ranglistenpositionen gelten die zum 15. Juli eines jeden Jahres 

gültigen Ranglisten. 

 Ein Kostenbescheid ergeht bei landesverbandsinternen Wechseln durch den Landesverband, bei verbandsübergreifenden 

Wechseln durch den DSRV und die DSL. Beachten Sie bitte, dass die Frist zur Stellung eines "Härtefall-Antrages" der 15. Juli 

eines jeden Jahres ist. Der "Härtefall-Antrag" entbindet jedoch nicht von der Zahlung der Kostenerstattung. Sofern der 
abgebende Verein auf die ihm zustehende Kostenerstattung verzichtet, ist diese Verzichtserklärung in schriftlicher Form dem 
Antragsformular beizufügen. 

 Bitte vergewissern Sie sich, dass der/die in Frage kommende Spieler/in die Verpflichtungserklärungen gelesen und verstanden 

hat. Insbesondere ist der/die Spieler/in davon in Kenntnis zu setzen, dass die Beantragung einer neuen Spiellizenz nicht mögl ich 
ist, wenn für den/die gleiche/n Spieler/in in der Vergangenheit bereits ein Spielerpass/eine Spiellizenz ausgestellt wurde. Ist dies 
der Fall, so ist der Antrag als Vereinswechsel zu kennzeichnen. 

 Dieses Antragsformular ist von dem/der Spieler/in mit Vor- und Zuname zu unterzeichnen; bei Jugendlichen unter 18 Jahren auch 
durch einen Erziehungsberechtigten. Bei diesen Jugendlichen muss ein ärztliches Attest beigefügt werden. 

 Für Ihren Verein erfolgt eine rechtsverbindliche Unterzeichnung (vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB). 

  Kreuzen Sie hier bitte an, welche Anlagen von Ihnen diesem Schreiben beigefügt werden. Einzelheiten hierzu (z.B. Höhe der 
Bearbeitungsgebühr) regeln die Ordnungen Ihres Landesverbandes. 

 Vermerken Sie hier bitte, welche Institution eine Durchschrift dieses Antrages erhalten hat. Dem/der Spieler/in ist grundsätzlich 
eine Ausfertigung auszuhändigen. Der abgebende Verein erhält im Falle eines Vereinswechsels einen Durchschlag. Information 

des DSRV sowie des abgebenden Landesverbandes ist bei verbandsübergreifenden Vereinswechseln notwendig. Die Adressen 
der Landesverbände finden Sie auf der Folgeseite. 

Stichtag für die Beantragung eines Vereinswechsels ist bundesweit der 15. Juli. 
Spieler, deren Spielerpass später beantragt wurde, können nur mit einer besonderen Regelung gem. Spielordnung am 

Ligaspielbetrieb teilnehmen. 

 
 Dieser Antrag kann als Anhang einer E-Mail geschickt werden, falls das von Verein und Spieler unterschriebene 

Formular bei der angegebenen zuständigen Person (siehe ) vorliegt. Die Angabe der E-Mail-Anschrift des Spielers 
ist dann aber zwingend vorgeschrieben. Der beantragende Verein ist verpflichtet, bei Anforderung durch den Verband 
den unterschriebenen Antrag innerhalb von 24 Stunden an die Geschäftsstelle zu schicken. 
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